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Datenschutzerklärung SG-Login 
 
 

1 Allgemeine Hinweise 
Nach Art. 4 Abs. 2 des kantonalen Datenschutzgesetzes (sGS 142.1; abgekürzt DSG) 

muss die Beschaffung von Personendaten und der Zweck ihrer Bearbeitung für die be-

troffene Person erkennbar sein. Personendaten sind nach Art. 1 Bst. a DSG Angaben, die 

sich auf eine bestimmte oder bestimmbare Person beziehen. Diese Datenschutzerklärung 

dient dazu, Nutzerinnen und Nutzer angemessen über die Bearbeitung ihrer Personenda-

ten bei der Verwendung des SG-Logins zu informieren.  

 

Diese Datenschutzerklärung erstreckt sich ausschliesslich auf die Nutzung des SG-Logins 

selbst. Für die durch das SG-Login zugänglichen E-Services gelten separate Datenschut-

zerklärungen.  

 

 

2 Datenbearbeitung SG-Login 
2.1 Zweck und Art 
Beim SG-Login handelt es sich um eine sichere, staatliche Identifizierungs- und Authentifi-

zierungslösung für Einwohnerinnen und Einwohner des Kantons St.Gallen zur Nutzung 

verschiedener staatlicher E-Services wie z.B. die Anmeldung zum E-Voting. Es wird ein 2-

Faktor-Authentisierungsverfahren angewendet. 

 

Das SG-Login umfasst folgende Prozesse, bei denen Personendaten bearbeitet werden: 

– Registrierung des Benutzerkontos; 

– Prüfung der Registrierungsangaben durch den E-Government Support; 

– Aktivierung des Benutzerkontos; 

– Einrichtung des Zweitfaktors auf dem Mobilgerät der Nutzerin oder des Nutzers; 

– Login als Voraussetzung für den Zugriff auf staatliche E-Services; 

– Self-Services zur Profilverwaltung; 

– Profilverwaltung durch E-Government Support. 

 

 

2.2 Umfang 
Zur Nutzung des SG-Logins werden folgende Personendaten der Nutzerinnen und Nutzer 

bearbeitet: 

– Name; 

– Vorname; 

– E-Mail-Adresse; 

– Strasse und Nummer; 

– Postleitzahl und Ort; 

– AHV-Nummer (AHVN13); 

– Passwort. 
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2.3 Aufbewahrungsdauer 
Die erforderlichen Daten (Vorname, Nachname, E-Mail-Adresse, AHV-Nr. und interne  

Account-ID-Nr.) werden so lange aufbewahrt, wie ein Benutzerkonto aktiv ist. Die übrigen 

Daten werden nach der abgeschlossenen Aktivierung gelöscht. Scheitert die Kontoerstel-

lung im Prozess der Prüfung, werden die Daten spätestens nach 60 Tagen automatisch 

gelöscht. Bei einer Löschung des Benutzerkontos wird dieses deaktiviert und kann nicht 

wieder aktiviert werden.  

 

 

2.4 Daten bearbeitende Stellen 
Für die Prozesse der Prüfung der Registrierung, die Aktivierung sowie die Supportleistun-

gen zur Profilverwaltung auf Anfrage werden Personendaten durch den E-Government 

Support der Staatskanzlei bearbeitet.  

 

Für den Betrieb des SG-Logins werden digitale Services der Abraxas Informatik AG ge-

nutzt. Diese hat sich schriftlich zur Verschwiegenheit verpflichtet, soweit sie mit vertrauli-

chen Informationen in Berührung kommt oder kommen könnte (z.B. im Bereich der War-

tung; Behandlung technischer Probleme, o.ä.). Es werden keine personenbezogenen Da-

ten an Dritte übermittelt, die nicht in kantonalem Auftrag handeln. Ebenfalls werden keine 

personenbezogenen Daten ins Ausland übermittelt. 

 

 

2.5 Rechte der betroffenen Person 
a) Recht auf Auskunft und Einsicht (Art. 17 bis 19 DSG) 

Bei der verantwortlichen Stelle kann durch eine betroffene Person Auskunft darüber ver-

langt werden, welche Personendaten über sie bearbeitet werden. Die Auskunft erfolgt in 

der Regel schriftlich. Das Gesuch ist grundsätzlich schriftlich und gegen Identitätsausweis 

bei der verantwortlichen Stelle einzureichen. Auf Verlangen der betroffenen Person ge-

währt die verantwortliche Stelle Einsicht in die Personendaten. Die Behandlung des Ge-

suchs um Auskunft und Einsicht ist in der Regel unentgeltlich. 

 

Das Recht auf Auskunft oder Einsicht kann abgelehnt, eingeschränkt oder mit Auflagen 

verbunden werden, soweit öffentliche oder schutzwürdige private Interessen Dritter über-

wiegen oder ein Gesetz im formellen Sinn dies vorsieht. 

 

b) Recht auf Berichtigung und Löschung (Art. 20 DSG) 

Es besteht ein Anspruch der betroffenen Person auf kostenlose Berichtigung oder Lö-

schung unrichtiger Personendaten.  

 

c) Recht auf Anzeige (Art. 30 DSG) 

Bei der kantonalen Fachstelle für Datenschutz, Regierungsgebäude, 9001 St.Gallen,  

058 229 14 14, datenschutz@sg.ch, kann Anzeige durch eine betroffene Person einge-

reicht werden, wenn sie der Ansicht ist, dass die Bearbeitung der sie betreffenden perso-

nenbezogenen Daten gegen die Bestimmungen des kantonalen Datenschutzgesetzes 

verstösst. 

 

  



 

  

 

3/3 

3 Verantwortliche Stelle 
Informatik und Infrastruktur 

Staatskanzlei 

Regierungsgebäude 

9001 St.Gallen 

Kontakt: 

E-Government-Servicemanagement 

+41 (0)58 229 10 10 

support@sg.ch 

 

Öffnungszeiten: 

Montag bis Freitag 

08.30 bis 11.30 Uhr 

14.00 bis 16.00 Uhr 

mailto:support@sg.ch

